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Anleitung zur Änderung der „Eingabe der Nutzungsart“ von 

„mitteilungspflichtig“ in „nicht mitteilungspflichtig“ bei 

einem Tierbestand unter den Bestandsuntergrenzen  

Hintergrund: Es ist davon auszugehen, dass sich Betriebe vorsorglich als mitteilungspflichtig 

eingestuft haben, obwohl die durchschnittlich gehaltenen Tiere die Bestandsuntergrenzen 

nicht überschreiten.  

Fehlerhaft als „mitteilungspflichtig“ eingetragene Nutzungsarten sind in „nicht 

mitteilungspflichtige“ Nutzungsarten zu ändern.  

Stornierung der Eingabe als „mitteilungspflichtig“ und ggf. Eingabe als „nicht 

mitteilungspflichtig“ (Eingabe Nutzungsart (nach AMG § 58a Absatz 1 und 2)). 

 
Nach Anmeldung in der HIT-Datenbank gelangen Sie im TAM-Menü der HIT-Datenbank nach 

einem Mausklick auf den Menüpunkt „Eingabe Nutzungsart (nach AMG § 58a Absatz 1 

und 2)“ auf folgende Ansicht:  
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In der Tabelle „Gemeldete Nutzungsarten für Betrieb“ sehen Sie ihre gemeldeten 

Nutzungsarten. Wenn Sie in dem betreffenden Erfassungshalbjahr unter den folgenden 

Bestandsuntergrenzen liegen:  

• Mastkälber: Durchschnittsbestand: < 20 

• Mastrinder: Durchschnittsbestand: < 20 

• Mastferkel: Durchschnittsbestand: < 250 

• Mastschweine: Durchschnittsbestand: < 250 

• Mastputen: Durchschnittsbestand: < 1.000 

• Masthühner: Durchschnittsbestand: < 10.000 

 

dann stornieren Sie bitte ihre Eingabe als „mitteilungspflichtig“ folgendermaßen: 
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Es erscheint folgende Ansicht (Hinweis: Die grau hinterlegte Zeile verschwindet, wenn dieser 

Menüpunkt wieder verlassen wird.): 

 

Wenn bereits Daten für einen eigentlich nicht „mitteilungspflichtigen“ Betrieb eingegeben 

wurden und für diesen nach der Stornierung (s. o.) nun nicht mehr mitteilungspflichtigen 

Betrieb weiter Daten eingegeben und abgerufen werden sollen, so empfiehlt es sich, eine 

Nutzungsart als „nicht mitteilungspflichtig“ anzulegen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:  

Die entsprechende 

Nutzungsart (z.B. Mastkälber) 

auswählen und auf Stornieren 

klicken.  
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Die entsprechende Nutzungsart (z.B. 

Mastkälber) unter „nicht 

mitteilungspflichtig (nur zur eigenen 

Dokumentation)“ auswählen und 

anschließend auf „Einfügen“ klicken. 

Es erscheint nebenstehende Tabelle. 

Wichtig: Gültigkeitsbeginn noch auf 

das entsprechende Datum (im 

Beispiel 01.07.2014) setzen, sonst 

wird das Datum des Eingabetages 

verwendet. Danach Mausklick auf 

Ändern/Speichern. 


